
Behandlung der Stellungnahmen
Satzungsbeschluss
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12.0 Vorbelastungen: Die Nutzungen im Mischgebiet sind durch Schallimmissionen,
verursacht durch Gewerbebetriebe und den KFZ- Verkehr auf der
Küllenhahner Straße, vorbelastet. Die Orientierungswerte der DIN 18005
-Lärmschutz im Städtebau- werden durch den Gewerbelärm nicht und durch
Verkehrslärm nur geringfügig überschritten. Festsetzungen für aktive oder
passive Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
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